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25/02 Strafvollzug

Norm

SHG NÖ 2000 §2 Z1;

SHG NÖ 2000 §9 Abs1;

StVG §31;

1. StVG § 31 heute

2. StVG § 31 gültig ab 01.01.1970

Rechtssatz

Die Sorge für den Unterhalt eines Strafgefangenen kommt den mit dem Vollzug von Freiheitsstrafen nach Maßgabe der

Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes (§§ 31 f Strafvollzugsgesetz) betrauten Anstalten zu. Der Unterhalt eines

Strafgefangenen ist durch den Strafvollzug gesichert (vgl. z.B. das hg. Erkenntnis vom 11. Dezember 1985, Zl.

84/11/0286). Einem Sozialhilfewerber hat damit ab Haftantritt keinen Anspruch auf Sozialhilfe nach dem NÖ SHG.Die

Sorge für den Unterhalt eines Strafgefangenen kommt den mit dem Vollzug von Freiheitsstrafen nach Maßgabe der

Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes (Paragraphen 31, f Strafvollzugsgesetz) betrauten Anstalten zu. Der Unterhalt

eines Strafgefangenen ist durch den Strafvollzug gesichert vergleiche z.B. das hg. Erkenntnis vom 11. Dezember 1985,

Zl. 84/11/0286). Einem Sozialhilfewerber hat damit ab Haftantritt keinen Anspruch auf Sozialhilfe nach dem NÖ SHG.
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